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Auch Archäologie und insbesondere die Boden-
denkmalpflege bewegen sich in einem – von Bun-
desland zu Bundesland im Detail verschiedenen 
– relativ engen gesetzlichen Rahmen. In Bayern 
liegt der Ursprung in der Bayerischen Verfassung 
von 1946, in der es heißt: „Staat, Gemeinden und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts haben die Auf-
gabe, die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der 
Natur […] zu schützen und zu pflegen…“ (Bayerische 
Verfassung, Art. 141). Wenn auch erst Jahrzehnte 
später, so wird doch darauf aufbauend im Denk-
malschutzgesetz von 1973 formuliert: „Denkmäler 
sind von Menschen geschaffene Sachen oder Teile da-
von aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen ih-
rer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, 
wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im 
Interesse der Allgemeinheit liegt.“ (Bayerisches Denk-
malschutzgesetz, Art. 1 Abs. 1). In Bezug auf die 
archäologischen Denkmäler, oder besser die Bo-
dendenkmäler, wird weiter präzisiert: „Bodendenk-
mäler sind bewegliche und unbewegliche Denkmäler, 
die sich im Boden befinden oder befanden und in der 
Regel aus vor- oder frühgeschichtlicher Zeit stammen.“ 
(Bayerisches Denkmalschutzgesetz, Art. 1 Abs. 1). 
An dieser Stelle kann nicht auf die mittlerweile 
ausschließlich in Bayern bestehende Problematik 
einer zeitlichen Einschränkung im Denkmalbe-
griff eingegangen werden, wie sie der Nachsatz 
leider immer noch festlegt. Die kulturhistorische 
Bedeutung der Bodendenkmäler kommt neben 

der regionalen Gesetzgebungen auch z.B. in der 
sogenannten Konvention von La Valletta (oder 
Malta) zum Ausdruck, deren Umsetzung in den 
Denkmalschutzgesetzen der meisten Ländern 
Deutschlands immer noch auf sich warten lässt: 
„Das archäologische Erbe (trägt) wesentlich zur Kennt-
nis der Menschheitsgeschichte bei…“ (Gesetz zu dem 
‚Europäischen Übereinkommen vom 16. Januar 
1992 zum Schutz des archäologischen Erbes‘ vom 
9. Oktober 2002, Präambel).

Ganz offensichtlich ergeben sich aus der kul-
turhistorischen Bedeutung, die dem Erhaltungs-
grundsatz des Denkmalschutzgesetzes zugrunde 
liegt, Konflikte im täglichen Leben, insbesondere 
in einer Zeit boomender Entwicklung und in-
tensiver baulicher Tätigkeit. Der Lösungsansatz 
im Sinne einer gegebenenfalls notwendigen Ab-
wägung ist im Bayerischen Denkmalschutzge-
setz vorgegeben, in dem es heißt: „Wer auf einem 
Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu 
einem anderen Zweck Erdarbeiten auf einem Grund-
stück vornehmen will, obwohl er weiß oder vermutet 
oder den Umständen nach annehmen muss, dass sich 
dort Bodendenkmäler befinden, bedarf der Erlaub-
nis. Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit dies 
zum Schutz eines Bodendenkmals erforderlich ist.“ 
(Bayerisches Denkmalschutzgesetz, Art. 7 Abs. 1).

In Bayern erachten wir eine umfassende Kennt-
nis der Bodendenkmäler als unabdingbare Voraus-
setzung für einen erfolgreichen Schutz bzw. einen 
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in der Vorstufe sinnvollen Ansatz zur  Vermeidung 
der Denkmalzerstörung. Im Bayerischen Denkmal-
atlas (früher BayernViewer-denkmal) werden seit 
etwa 10 Jahren alle – wirklich alle – bekannten Bo-
dendenkmäler mit Polygonen und einer Minimal-
information im Internet tagesaktuell angegeben
(Bayernatlas, 2017; auch im Sinne der Europäischen 
Richtlinie INSPIRE [GDI-DI, 2017]). Dahinter steht 
als Datenbank ein geographisches In for ma tions-
system (Fachinformationssystem Denk mal pfl ege, 
FIS), in dem alle bodendenkmalpfl egerischen (und 
zunehmend auch die baudenkmalpfl egerischen) 
Vorgänge – Planungen, Maßnahmen, Ergebnisse, 
und Denkmaldefi nitionen – bearbeitet und Schrei-
ben dazu generiert und abgelegt werden (Abb. 1; 
Wanninger, 2012/2013).

Ohne dass dies von Anfang an erkannt bzw. 
umgesetzt worden wäre, hat schon die erste Fas-
sung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 
das Veranlasserprinzip vorgegeben. Dies ergibt 
sich aus der Kombination der Denkmaldefi nition 
„… Erhaltung … im Interesse der Allgemeinheit …“, 
mit der Notwendigkeit einer offi ziellen Erlaub-
nis für Veränderungen oder gar Zerstörungen 
von Bodendenkmälern sowie der Aufgabenbe-
schreibung von Denkmalschutzbehörden und 
Bayerischem Landesamt für Denkmalpfl ege als 
beratendem Fachamt (Bayerisches Denkmalschutz-
gesetz Art. 11 u. 12). Dieses hat kein Interesse an 
der Zerstörung eines Bodendenkmals oder an des-

sen archäologischer Ausgrabung als einzigem eini-
germaßen akzeptablen „aliud“ für den Erhalt. Denn 
auch eine Ausgrabung kommt – anerkannt und ge-
richtsfest – selbst bei bester Dokumentation einer 
Zerstörung der Zusammenhänge gleich. Demnach 
ist der einzige Interessent an einer Ausgrabung der 
Veranlasser – ganz gleich, ob es sich um den Grund-
stückseigentümer, einen Planer oder jemanden mit 
wissenschaftlichen oder heimatforscherischen Ziel-
setzungen handelt. Die Genehmigungsbehörden 
sind verpfl ichtet, im Rahmen von Erlaubnisverfah-
ren durch geeignete Aufl agen und Hinweise „Er-
satzmaßnahmen“ sicherzustellen (VollzugshinWeise 
Der oBersten DenkmalschutzBehÖrDe vom 9.3.2016). 
Voraussetzung ist jeweils die intensive Prüfung 
von Alternativen, seit fast 10 Jahren auch mit der 
Möglichkeit eines ‚sowohl als auch‘, durch eine 
eventuell leicht reduzierte Bebauung über einem 
Bodendenkmal (sogenannte Konservatorische 
Überdeckung; Abb. 2).

Mit der konsequenten Umsetzung des Veran-
lasserprinzips seit 2003 (BLfD, 2013) werden in 
Bayern Ausgrabungen, die durch Planungen für 
Baumaßnahmen generiert wurden, praktisch aus-
schließlich durch privatwirtschaftlich organisierte 
Firmen (und in manchen Gegenden, insbesondere 
Niederbayern, durch einen Teil der Kommunal-
archäologien) ausgeführt. Dies hat für Bayern die 
zweitgrößte Zahl an beschäftigten Archäologen 
in der Bundesrepublik (nach Nordrhein-Westfa-
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Abb. 1  Auszug aus dem FIS im Bereich Altenerding /Klettham nordöstlich von München mit Hinweisen auf Einträge an einem 
bestimmten Punkt (BLfD, 2017).
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len) zur Folge (letzte und einzige diesbezügliche 
Zahlen in der Studie DISCO 2008 [krausse & nü-
BolD, 2008] und bei irlinger & sommer, 2010). In 
absoluten Zahlen waren 2008 in Bayern nicht nur 
die meisten Archäologen in Firmen beschäftigt, 
sondern auch überhaupt die meisten Firmenar-
chäologen tätig (Abb. 3). Seinerzeit erklärte mehr 

als ein Drittel aller Firmen Bayern als seinen aus-
schließlichen oder hauptsächlichen Tätigkeits-
schwerpunkt (krausse & nüBolD, 2008, Diagramm 
34). Bemerkenswert ist die damalige Tätigkeits-
beschreibung, die neben Ausgrabungen auch 
Planungsberatung, Museums-/Ausstellungsun-
terstützung, Forschung/Lehre und Publikationen 

Das Thema Berufsverband aus der Sicht eines ‚Landesarchäologen‘

Fokus: Ein Berufsverband für die Archäologie?

Abb. 2  Alternativen im Umgang mit einem Bodendenkmal. Rechts vollständige Vermeidung, Mitte Bebauung über konservatorischer 
Überdeckung, links vorgreifende Ausgrabung (BLfD, 2013).

Abb. 3  Anzahl der Archäologinnen und Archäologen in der Bundesrepublik Deutschland nach Bundesländern und 
Beschäftigungskategorien (Irlinger & Sommer, 2010, Abb. 5).
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umfasste (krausse & nüBolD, 2008, Diagramm 6 = 
irlinger & sommer, 2010, Abb. 6).

Vielfache Vorbehalte gegen den Einsatz von 
kommerziellen Firmen wurden und werden im 
Zusammenhang mit Qualitätsfragen geäußert. 
Auch hierzu bietet das Bayerische Denkmal-
schutzgesetz Ansätze. Bei der Beschreibung der 
Aufgaben des Bayerischen Landesamts für Denk-
malpflege als Fachamt heißt es u.a.: „Insbesondere 
hat es (das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege) folgende Aufgaben: (2) Herausgabe von Richt-
linien zur Pflege der Denkmäler … (6) Überwachung 
der Ausgrabungen sowie die Überwachung und Er-
fassung der anfallenden beweglichen Bodendenkmä-
ler.“ (Bayerisches Denkmalschutzgesetz, Art. 12 
Abs. 2). Schon bald haben wir deshalb „Vorgaben 
zur Dokumentation archäologischer Ausgrabungen in 
Bayern“ (BlfD, 2016a), spezielle Vorgaben für den 
Bereich von Linearen Projekten (BlfD, 2016b), 
flankiert von „Vorgaben zur Fundbehandlung auf 
archäologischen Ausgrabungen in Bayern“ (BlfD, 
2016c) formuliert und herausgegeben. Sie werden 
mittlerweile durch „Standards zur Durchführung 
geophysikalischer Prospektion in der Archäologie in 
Bayern“ (BlfD, 2016d) ergänzt und regelmäßig, 
meist auch unter Einbeziehung von Vorschlägen 
aus den Grabungsfirmen, überarbeitet und erwei-
tert. Bedingt durch ein gegebenes Personalkorsett 
führen wir parallel dazu Kontrollen auf drei Ebe-
nen durch: Erstens werden große Ausgrabungen, 
neu auf dem Markt auftretende Firmen und sol-
che, bei denen häufiger Probleme festgestellt wur-
den, vor Ort durch Grabungstechniker nach einem 
festen Schema geprüft und bewertet. Zweitens 
werden die eingegangenen Dokumentationen 
nach einem dreistufigen Verfahren durchgesehen, 
in dem bei offensichtlichen Problemen immer tie-
fer ins Detail gegangen wird. Zum Dritten werden 
die im Amt nach Art. 9 des Bayerischen Denkmal-
schutzgesetzes einzuliefernden Funde – unabhän-
gig vom Eigentum – auf ihren Zustand und ihre 
Verwertbarkeit kontrolliert. Hierzu erfolgt jeweils 
ein Feedback zu den Grabungsfirmen. Positiv 
ist, dass über die Jahre hinweg der Umfang von 
„geringen Mängeln“, also solche, die gut korrigier- 
oder ergänzbar sind, zurückgegangen ist. Ein re-
lativ geringer Anteil gravierender Mängel bleibt 
dagegen leider etwa gleich (sommer, 2012/2013, 
316). Dass es sich bei diesem Versuch einer Stan-
dardisierung von Verfahren und Dokumentation 
schon 2008 nicht um einen Sonderweg des BLfD 
handelte, ergibt sich aus den Angaben der Gra-
bungsfirmen, die sich neben den Standards der 
Landesarchäologen auch der Zertifizierung nach 
ISO 9000 unterwarfen bzw. den Empfehlungen 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft und ver-
schiedener anderer Institutionen folgten (krausse 
& nüBolD, 2008, Diagramm 7 = irlinger & sommer, 
2010, Abb. 7). Allerdings zeigt sich das Fehlen 
eines Sanktionssystems in der Bodendenkmal-
pflege in Bayern als großes Manko. Dies wirkte 
sich vor einigen Jahren dahingehend aus, dass 
eine Vielzahl Dokumentationen z.T. erst mit einer 
Verspätung von bis zu einem Jahr gegenüber den 
denkmalrechtlichen Auflagen eingeliefert wurde 
(Abb. 4; sommer, 2012/13, 316. – Leider zeigt sich 
mittlerweile wieder eine negative Tendenz. Die 
im Juli 2017 erstellte Graphik erweckt für 2016 in-
sofern einen falschen Eindruck, als nur die bisher 
relativ wenigen abgegebene Dokumentationen 
Eingang gefunden haben. Eine in der zweiten Jah-
reshälfte zu erwartende größere Zahl „Spätlieferer“ 
wird die durchschnittlichen Abgabezeiträume für 
Maßnahmen, die 2016 abgeschlossen wurden, 
deutlich nach oben steigen lassen). Liegt so etwas 
an der Qualifikation des Einzelnen, der Mitarbei-
ter, des Grabungsleiters, des Firmenchefs, schlecht 
geplanten Abläufen oder/und zu eng gesteckten 
zeitlichen Vorgaben?

Durch fehlende Qualität, und diese drückt sich 
auch im Zeitmanagement aus, können sich erheb-
liche Probleme für die Erlaubnisnehmer ergeben, 
die gegebenenfalls damit einhergehend gegen 
ihre Erlaubnisse verstoßen. Diese formulieren ja 
als Voraussetzung für eine Baumaßnahme eine 
vorausgehende ordnungsgemäße Ausgrabung, 
zu der die zeitgerechte Abgabe der vollständigen 
Dokumentation und der Funde gehört. Zudem 
wird der Prozess hin zu zeitnahen Einträgen der 
Ergebnisse in das FIS, was wiederum Konse-
quenzen für die Denkmalausweisung hat, verzö-
gert oder gar gestört. In diesem Zusammenhang 
zeigt sich das Fehlen einer geeigneten und von 
den verschiedenen Partnern akzeptierten Prä-
qualifikation der Grabungsfirmen bzw. der dort 
tätigen leitenden Archäologen über einen Stu-
dienabschluss hinaus (krausse & nüBolD, 2008, 
36-41 = irlinger & sommer, 2010, Abb. 13). Wenn 
ein solches Verfahren existieren würde, das na-
türlich nachvollziehbar bzw. nicht zu aufwändig 
und kompliziert sein dürfte, ließen sich vielleicht 
auch bessere Löhne und Gehälter durchsetzen, 
etwas, das seit Beginn der Umsetzung des Ver-
anlasserprinzips seitens des Bayerischen Landes-
amts für Denkmalpflege angemahnt wurde – frei 
nach dem Motto ‚Gutes Geld für gute Arbeit‘ 
(nach den 2008 meist in Selbstauskunft erhobe-
nen Zahlen sind die Gehälter einiger Firmenchefs 
vermutlich den Spitzengehältern im Öffentlichen 
Dienst durchaus vergleichbar. Allerdings liegt 
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das Verdienstniveau der meisten Mitarbeiter der 
Firmen vergleichsweise sehr niedrig; krausse & 
nüBolD, 2008, Tab. 19 = irlinger & sommer, 2010, 
Abb. 11). Meines Erachtens krankt unser System 
ganz wesentlich unter dem Ansatz, die archäolo-
gische Arbeit möglichst ‚billig‘ anzubieten, denn 
dadurch wird weder eine größere Akzeptanz er-
reicht, noch besteht bei den Firmen  das erforder-
liche Zeitpensum, gute Berichte zu liefern oder 
der Puffer, mit Unvorhergesehenem umzugehen. 
Ebenso ist die Investition in zeiteffiziente Gerät-
schaften und hochqualifizierte, effiziente Teams 
nicht lohnenswert, da hierdurch lediglich die Ar-
beitszeit verkürzt und damit vielleicht der Profit 
geschmälert wird. Das Lohnniveau hat also ganz 
wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Arbeit, 
die an unserem unersetzlichen archäologischen 
Erbe vor dessen Vernichtung geleistet wird. Ein 
gravierendes Problem sind auch zurzeit fehlende 
bzw. nur sehr eingeschränkte Sanktionsmöglich-
keiten. Streng genommen bleibt nur das Zwangs-
geld gegen den Erlaubnisnehmer wegen Nichter-
füllung der Auflagen, die dieser gegebenenfalls in 
einem privatrechtlichen Verfahren gegen die von 
ihm beauftragte, ausführende Firma durchsetzen 
muss. Ein direkter Zugriff auf Firmen mit Fehl-
verhalten ist hingegen nicht möglich. 

All das führt abschließend zu einer recht 
grundsätzlichen Frage. Wer ist eigentlich ein Ar-
chäo loge/eine Archäologin oder ein archäologisch 
Tätiger/eine archäologisch Tätige? Student, 
Bachelor,  Master, Doktor der Philosophie? Arbeiter, 
Grabungstechniker, örtlicher Grabungsleiter, Fir-
menchef? Restaurator, Konservator, Mu se ums-
ku rator? Geoarchäologe, Anthropologe, Pa läo-
ana tom? Ehrenamtler, Sondengänger, beamteter 
‚Sesselfurzer‘, Indiana Jones? Wie wird die jeweilige 
fachliche Befähigung festgestellt? Hierzu bedarf es 
dringend einer möglichst weitgehend anerkannten 
Klarstellung, die auch Selbstverpflichtungen, Kon-
trollen und gegebenenfalls Sanktionen beinhal-
tet. Nur mit bester Qualität werden wir unseren 
vielfältigen archäologischen (im engeren Sinn) 
und gesellschaftlichen Verpflichtungen im Span-
nungsfeld von Ausgraben, Dokumentieren, Ar-
chivieren, Konservieren, Analysieren, Erzählen 
(Vermitteln) und dauerhaft Erhalten gerecht. Ein 
umfassender Berufsverband könnte hier hilfreich 
sein. Mit einer offenen Ausrichtung wie der des 
Chartered Institute for Archaeologists gäbe es – wie 
dessen Mitglieder aus England, Schottland, Wales, 
Nord irland und Irland auf der Basis von z.T. recht 
unterschiedlicher Gesetzgebung und Struktur 
zeigen – keine Probleme mit dem föderalen Ansatz 
in Deutschland.
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Anwendung des im Denkmalschutzgesetz vor-
gesehenen Veranlasserprinzips mit Firmen als 
Ausführenden, die Entwicklung des Bayerischen 
Denkmalatlasses mit der öffentlichen Darstellung 
aller bekannten Denkmäler als Polygone auf aktu-
ellen Karten sowie zuletzt eine Stärkung der Kom-
munalarchäologien. Großen Wert legt er auf einen 
wissenschaftlichen Ansatz in der archäologischen 
Tätigkeit und der Vorlage von Materialien durch 
Publikationen. Er selbst versucht auch heute noch, 
sich am wissenschaftlichen Diskurs durch zahl-
reiche Aufsätze zu beteiligen. Seit 2012 ist er Ho-
norarprofessor in Bamberg und lehrt Bodendenk-
malpflege unter besonderer Berücksichtigung der 
Provinzialrömischen Archäologie.
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